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Sehr geehrte Mandanten,

die Änderung eines Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen, die zu

einer höheren Steuer führen, ist nur dann möglich, wenn dem Fiskus die

steuererhöhenden Punkte auch erst nach Erlass des bereits existenten

Bescheides bekannt werden. Wusste der Beamte schon zuvor davon,

darf er den bereits ergangenen Bescheid nicht ändern.

Nicht verwunderlich also, dass der Finanzbeamte oft mit zugehaltenen

Augen und Ohren dasitzt und nur seinen Mund gebraucht. Er sagt: Mein

Name ist Hase, ich weiß von nix! Und weil ich von nix weiß, darf ich

die Steuerfestsetzung auch wegen für mich neuer Tatsachen erhöhen.

Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht! So hat bereits das FG Ber-

lin-Brandenburg (Az. 10 K 10167/11) entschieden, dass der Fiskus auch

nachfragen muss, wenn der Akteninhalt Widersprüche hergibt.

Im Urteilsfall ging es um eine unterbliebene Auflösung einer Anspar-

rücklage. Das Finanzamt wollte wegen neuer Tatsachen den Bescheid

ändern, weil es von der unterbliebenen Auflösung nichts gewusst

haben wollte. Dies erlaubten die Richter jedoch nicht, denn auch

der Fiskus muss arbeiten. Anders ausgedrückt: Der Akteninhalt hat

Anhaltspunkte geliefert, dass hier eine Auflösung hätte stattfinden

müssen, weshalb dann auch das Finanzamt mal nachfragen muss.

Unterlässt es dies, hat es seine Amtsermittlungspflicht verletzt. Eine

neue Tatsche scheidet dann aus, weil das Finanzamt von der Tatsache

hätte wissen können.

Klar, wer arbeitet schon gerne? Augen und Ohren zuzumachen ist

angenehmer, daher ist gegen die erstinstanzliche Entscheidung die

Revision (Az. X R 21/15) anhängig.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Evelina Gabor

Steuerberaterin
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.4.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.4. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.4.2016.

Steuerpflichtig: Leistung ohne Rechtsgrund

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung, die versehentlich über 

die vertraglich vereinbarte Laufzeit hinaus erfolgten, sind von den 

Empfängern in voller Höhe zu versteuern. Mit dem Ertragsanteil sei-

en lediglich die vertragsgemäßen Leistungen zu versteuern, so das Fi-

nanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Einer Besteuerung stehe nicht 

entgegen, dass die Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt und an die 

Versicherung zurückzuzahlen seien. Das FG ließ die Revision nicht zu.

Der verheiratete Kläger hatte eine private kombinierte Lebens- und Be-

rufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Vereinbart war, dass er im 

Fall der Berufsunfähigkeit von der Beitragspflicht bis zum 01.02.2010 

befreit werde und bis zu diesem Zeitpunkt eine abgekürzte Leibren-

te erhalten sollte. Zum 01.02.2010 könne er dann die Ablaufleistung 

fordern oder den Vertrag fortführen. Der Kläger wurde berufsunfähig 

und bezog bis 01.02.2010 vereinbarungsgemäß eine monatliche Be-

rufsunfähigkeitsrente. Der Kläger übte sein Wahlrecht zum 01.02.2010 

aus und die Versicherung zahlte ihm die Ablaufleistung aus. Die Ver-

sicherung zahlte jedoch versehentlich bis Anfang 2011 weiterhin mo-

natliche Beträge aus und forderte diese dann zurück. Hiergegen klagte 

der Kläger im Wesentlichen erfolglos und einigte sich 2012 mit der 

Versicherung über die Höhe der Rückzahlung. Der Kläger informier-

te das Finanzamt über das Geschehen. Das Finanzamt versteuerte die 

versehentlichen Zahlungen. Hiergegen erhoben die Eheleute Klage. 

Leistungen, die sie versehentlich erhalten und zurückzahlen müssten, 

seien nicht steuerpflichtig.

Das FG Baden-Württemberg entschied, die ohne Rechtsgrund an den 

Kläger gezahlten monatlichen Beträge seien als „wiederkehrende Leis-

tungen“ steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Sie seien aufgrund eines 

von vornherein gefassten, einheitlichen Entschlusses der Versicherung 

mit gewisser Regelmäßigkeit erbracht worden. Die ursprüngliche Ent-

scheidung der Versicherung, regelmäßig, gleichbleibende Geldbeträge 

an den Kläger zu überweisen, sei kausal für die Zahlungen. Diese seien 

willentlich erfolgt und durch den Versicherungsvertrag veranlasst ge-

wesen. Für die Besteuerung komme es nicht darauf an, ob ein Rechts-

anspruch auf die Leistung bestehe. Nur freiwillige Leistungen seien von 

der Besteuerung ausgenommen. Die Versicherung habe jedoch verse-

hentlich geleistet und nicht den Kläger über das vertraglich geschulde-

te Maß hinaus bereichern wollen. Die Zahlungseingänge seien in voller 

Höhe zu versteuern. Mit dem geringeren Ertragsanteil seien nur Renten 

zu versteuern. Das Rentenrecht sei jedoch bereits erloschen gewesen.

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 15.01.2016, 13 K 1813/14

Abtretungs-/Verpfändungsanzeige: Anzeigen auf 
altem Vordruck unwirksam

Gemäß § 46 Abgabenordnung (AO) können Ansprüche auf Erstattung 

von Steuern, Haftungsbeträgen, steuerlichen Nebenleistungen und 

auf Steuervergütungen abgetreten und verpfändet werden. Die Abtre-

tung/Verpfändung ist unter anderem nur dann wirksam, wenn sie der 

zuständigen Finanzbehörde schriftlich auf amtlich vorgeschriebenen 

Vordruck angezeigt wird (§ 46 Absatz 3 AO). Das Bayerische Landes-

amt für Steuern (LfSt) weist in diesem Zusammenhang auf ein Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.07.2015 hin, mit dem 

dieser amtlich vorgeschriebene Vordruck neu gefasst worden sei.

Die Neufassung enthalte eine wesentliche inhaltliche Änderung un-

ter Ziffer III. 2. bezüglich des Umfangs der Abtretung beziehungsweise 

Verpfändung. Es sei dort folgender Hinweis hinzugefügt worden: „Die 
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Vollabtretung umfasst auch Erstattungsansprüche aufgrund künftiger 

Änderungen der Steuerfestsetzung(en), die nicht auf Verlustrückträ-

gen (§ 10d Einkommensteuergesetz) oder rückwirkenden Ereignissen 

(§ 175 AO) aus Zeiträumen nach Eingang der Abtretungsanzeige/Ver-

pfändungsanzeige bei der Finanzbehörde beruhen.“

Die frühere Fassung des Vordrucks gemäß dem BMF-Schreiben vom 

31.01.2014 habe nur für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2015 noch an-

erkannt werden können, betont das LfSt. Abtretungsanzeigen auf alten 

Vordrucken, die nach dem 31.12.2015 beim Finanzamt eingehen, seien 

unwirksam und müssten daher vom Finanzamt zurückgewiesen werden.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 13.01.2016

Behinderungsbedingte Umbaukosten einer Motor-
yacht sind keine außergewöhnlichen Belastungen

Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau einer Motory-

acht erwachsen dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig und sind 

deshalb nicht als außergewöhnliche Belastung im Sinne des § 33 EStG 

zu berücksichtigen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger ist aufgrund eines Autounfalls querschnittsgelähmt und 

auf einen Rollstuhl angewiesen (Grad der Behinderung 100). Im Jahr 

2008 erwarb er eine Motoryacht, die er im Streitjahr 2011 rollstuhlge-

recht umbauen ließ. Hierfür entstanden ihm Kosten in Höhe von circa 

37.000 Euro, die er in seiner Einkommensteuererklärung vergeblich 

als außergewöhnliche Belastung gemäß § 33 EStG geltend machte. 

Die Klage vor dem Finanzgericht blieb ebenso wie jetzt die Revision 

erfolglos.

Der BFH war der Auffassung, das FG habe die Aufwendungen zu Recht 

nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt. Nach § 33 EStG 

seien nur zwangsläufige Mehraufwendungen für den existenznotwen-

digen Grundbedarf abzugsfähig. Aufwendungen für die Anschaffung 

und den Unterhalt einer Motoryacht zählten hierzu nicht. Der Steu-

erpflichtige sei nicht verpflichtet, derartige Konsumaufwendungen zu 

tragen. Sie stünden vielmehr in seinem Belieben. Das gelte auch für 

Mehraufwendungen, die erforderlich seien, ein solches Boot behin-

dertengerecht umzugestalten. Diese Aufwendungen seien nicht vor-

nehmlich der Krankheit oder Behinderung geschuldet, sondern – an-

ders als die krankheits- oder behindertengerechte Ausgestaltung des 

individuellen (existenziell wichtigen) Wohnumfelds – in erster Linie 

Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 02.06.2015, VI R 30/14

Diätverpflegung: Aufwendungen für Arzneimittel 
sind außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel im Sinne von § 2 

des Arzneimittelgesetzes (AMG) unterfallen nicht dem Abzugsverbot 

für Diätverpflegung nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG und können des-

wegen als außergewöhnliche Belastung in Ansatz gebracht werden. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Die Klägerin leidet an einer chronischen Stoffwechselstörung. Sie 

nimmt aus diesem Grund – ärztlich verordnet – Vitamine und andere 

Mikronährstoffe ein. Die hierfür entstandenen Aufwendungen machte 

sie in ihrer Einkommensteuererklärung vergeblich als Krankheitskos-

ten und damit als so genannte außergewöhnliche Belastung gemäß 

§ 33 EStG geltend. Die Klage hat das Finanzgericht (FG) abgewiesen. 

Aufwendungen für Vitamine und andere Mikronährstoffe seien Diät-

verpflegung und könnten deshalb nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG nicht 

als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Auf die Revision der Klägerin hat der BFH die Vorentscheidung aufge-

hoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG habe nicht 

festgestellt, ob es sich bei den von der Klägerin eingenommenen 

Präparaten um Nahrungsergänzungsmittel im Sinne des § 1 der Nah-

rungsergänzungsmittelverordnung und damit um Lebensmittel oder 

ob es sich um Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG handele. Die erfor-

derlichen Feststellungen habe es im zweiten Rechtsgang nachzuholen. 

Denn vom Abzugsverbot nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG würden nur 

Aufwendungen für Diätlebensmittel, nicht aber Arzneimittel im Sin-

ne des § 2 AMG erfasst. Dies gelte auch dann, wenn die Arzneimittel 

im Rahmen einer Diät eingenommen würden. Aufwendungen hierfür 

seien vielmehr als Krankheitskosten nach § 33 Absatz 1 EStG zu be-

rücksichtigen, wenn die Einnahme der Medikamente einer Krankheit 

geschuldet und die Medikation durch ärztliche Verordnung nachgewie-

sen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.04.2015, VI R 89/13
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Briefkastenfirma schließt Vorsteuerabzug aus

Ein Unternehmer nahm in den Streitjahren u.a. aus den Rechnungen 

einer Firma X-GmbH und einer Firma Y-GmbH den Vorsteuerabzug vor.

Das Finanzamt versagte nach Durchführung einer Außenprüfung den 

Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, da es annahm, die X-GmbH 

sei eine „Briefkastenfirma“, die tatsächlich nicht wirtschaftlich tätig 

gewesen sei. Es sei nicht glaubhaft, dass die X-GmbH die abgerechne-

ten Leistungen erbracht habe. Auch die Y-GmbH habe die abgerech-

neten Leistungen nicht erbracht; sie sei bereits einen Monat vor der 

angeblichen Leistung wegen Vermögenslosigkeit aus dem Handelsre-

gister gelöscht worden.

Das Finanzgericht entschied im Sinne des Finanzamtes und führte 

aus, die X-GmbH habe unter der in der Rechnung angegebenen An-

schrift keinen Geschäftssitz gehabt und unter dieser Anschrift keine 

Geschäftstätigkeit in irgendeiner Form ausgeübt. Die Richter teilten 

die Zweifel des Finanzamtes, ob die X-GmbH die in Rechnung gestell-

ten Leistungen überhaupt erbracht habe. Ebenso habe die Y-GmbH 

keinen Sitz an der in der Rechnung genannten Adresse gehabt und sei, 

wie vom Finanzamt bereits festgestellt, seit November 2006 gelöscht. 

Zudem bestünden hinsichtlich der Y-GmbH Zweifel, ob diese die abge-

rechneten Leistungen erbracht habe.

Der Unternehmer wollte das nicht hinnehmen und zog vor den BFH. 

Doch auch dort wurde die Meinung von Finanzamt und Finanzgericht 

bestätigt: Das Finanzgericht habe zu Recht erklärt, dass der Vorsteuer-

abzug ausscheide, wenn der in der Rechnung angegebene Sitz tatsäch-

lich nicht bestanden habe. Die Angabe einer Anschrift, an der keinerlei 

geschäftliche Aktivitäten stattfänden, reiche nicht aus, bekräftigten 

die Richter.

BFH, Beschluss vom 8.7.2015, XI B 5/15

Verlust aus GmbH-Beteiligung: Keine Anschaffungs-
kosten bei Zuführung von Eigenkapital, um Sicher-
heiten abzulösen

Der Kläger war an einer GmbH zu mehr als 1 % beteiligt. Für Bankver-

bindlichkeiten der Gesellschaft stellte er Sicherheiten (Grundschuld 

und Bürgschaft) zur Verfügung. Die GmbH geriet 2008 in die Krise 

und stellte 2009 ihren operativen Geschäftsbetrieb ein. Um eine Li-

quidation zu verhindern, veräußerte der Kläger – in Abstimmung mit 

der Bank – das mit der Grundschuld belastete Grundstück und zahlte 

den Erlös in die Kapitalrücklage ein. Die GmbH überwies den Betrag an 

die Bank, die daraufhin auf weitere Forderungen verzichtete. Im An-

schluss veräußerte der Kläger seinen Anteil an der GmbH. Den Verlust 

aus der Veräußerung machte er in seiner Einkommensteuererklärung 

geltend. Dabei behandelte er die Einzahlung in die Kapitalrücklage als 

nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung. Dem ist das Fi-

nanzamt nicht gefolgt.

Die hiergegen gerichtete Klage hat das Finanzgericht Düsseldorf abge-

wiesen. Nachträgliche Anschaffungskosten erkannte es nicht an, so-

weit die Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Ablösung der vom Kläger 

gewährten Sicherheiten verwendet worden ist. Zwar seien Zahlungen 

in die Kapitalrücklage grundsätzlich als nachträgliche Anschaffungs-

kosten berücksichtigungsfähig. Dies gelte jedoch dann nicht ohne 

Weiteres, wenn die Zahlungen dazu dienten, die Inanspruchnahme 

des Gesellschafters als Sicherungsgeber abzuwenden. Der Aufwand sei 

dann durch die Ablösung der Sicherheiten veranlasst und teile deren 

steuerliche Beurteilung.

Die Ablösung weder der Grundschuld noch der Bürgschaft habe nach-

trägliche Anschaffungskosten auslösen können. Denn der Kläger habe 

keinen werthaltigen Rückgriffsanspruch gegen die GmbH besessen. 

Die Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechts seien insoweit – im 

Streitfall im Hinblick auf die Bürgschaft – weiter anzuwenden. Dies 

gelte ungeachtet der Tatsache, dass das im GmbH-Gesetz verankerte 

Eigenkapitalersatzrecht mit Wirkung zum 1. November 2008 abge-

schafft worden sei. Da der Kläger die Bürgschaft vor diesem Zeitpunkt 

gewährt habe und die GmbH auch vorher in die Krise geraten sei, 

müssten die bis dahin gültigen steuerlichen Folgen des Eigenkapitaler-

satzrechts fortgelten. Durch das „Stehenlassen“ der Bürgschaft im Jahr 

2008 unterfalle diese den alten Regeln.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof 

zugelassen.

FG Düsseldorf, Mitteilung vom 04.11.2015 zu den Urteilen 11 K 3617/13 

und 11 K 3615/13 vom 18.12.2014

Unternehmer
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Dreiecksfahrten: Kein voller Betriebsausgabenabzug

Der BFH hat die Rechtsauffassung des 11. Senats des FG Münster zur 

Höhe des Betriebsausgabenabzugs für so genannte Dreiecksfahrten ei-

nes selbstständigen Steuerberaters weitgehend bestätigt. Hierbei han-

delt es sich um Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb, bei denen eine 

Einzelfahrt am Tag durch einen Mandantenbesuch unterbrochen wird.

Der Kläger ermittelte die Privatnutzungsanteile für seine betrieblichen 

Pkw durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Dabei behandelte er 

bei den Dreiecksfahrten stets alle drei Teilstrecken als betriebliche 

Fahrten. Das Finanzamt erkannte den vollen Betriebsausgabenabzug 

lediglich für die Teilstrecken an, die unmittelbar beim Mandanten be-

gannen oder endeten. Für die unmittelbare Fahrt zwischen Wohnung 

und Betrieb setzte es nur die hälftige Entfernungspauschale an.

Das FG Münster gab der Klage teilweise statt. Es gewährte dem Kläger 

für die direkten Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb zwar nicht den 

vollen Betriebsausgabenabzug, aber die  ganze Entfernungspauschale 

(0,30 Euro pro Entfernungskilometer). Die Betriebsausgaben seien für 

Strecken zwischen Wohnung und Betrieb auf die Entfernungspauscha-

le begrenzt. Entgegen der Ansicht des Finanzamts könne allerdings kei-

ne Begrenzung auf die Hälfte der Entfernung vorgenommen werden, 

auch wenn für einen der beiden Wege bereits ein voller Betriebsausga-

benabzug gewährt wurde.

Dem folgte der BFH insoweit, als er den vom Kläger begehrten vol-

len Betriebsausgabenabzug für die Dreiecksfahrten nicht zuließ. Denn 

durch die Entfernungspauschale seien sämtliche Aufwendungen abge-

golten, die durch die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Be-

triebsstätte veranlasst sind. Auch die vom Finanzamt verfolgte hälftige 

Kürzung der Entfernungspauschale ließ der BFH – ebenso wie das FG 

Münster – nicht zu. Ungeachtet der Unterbrechungen durch Mandan-

tenbesuche handele es sich insgesamt um Fahrten zwischen Wohnung 

und Betriebsstätte, weil sich der jeweilige Zielort nicht ändere.

Der BFH hob das Urteil des FG Münster dennoch auf, weil der Kläger 

im Ergebnis neben der Entfernungspauschale die vollen Fahrtkosten 

für die Strecke der jeweiligen „Umwegfahrt“ (Wohnung–Mandant–

Büro beziehungsweise Büro–Mandant–Wohnung) und damit einen zu 

hohen Betriebsausgabenabzug erhalten habe. Die Höhe der Saldierung 

muss laut FG jetzt im zweiten Rechtsgang geklärt werden.

FG Münster, PM vom 16.11.2015 zu Urteil vom 19.12.2014, 11 K 1785/11 

F und BFH, Urteil vom 19.05.2015, VIII R 12/13

Verbindliche Auskunft: Antrag für Wert bei Gebühr-
Bemessung entscheidend

Der Wert für die Bemessung der Gebühr, die für eine verbindliche Aus-

kunft durch die Finanzbehörde zu entrichten ist, richtet sich nach dem 

Antrag und wird in Anlehnung an den Streitwert eines gerichtlichen 

Verfahrens berechnet. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

In dem Urteilsfall plante die Klägerin eine Umstrukturierung ihres Kon-

zerns und fragte beim Finanzamt an, ob die geplante Gestaltung die 

Aufdeckung stiller Reserven auslösen würde. Die Behörde verneinte 

diese für die Klägerin nachteilige Rechtsfolge. Für die erteilte Auskunft 

erhob die Finanzbehörde eine dem Grunde nach gesetzlich vorge-

schriebene Auskunftsgebühr. Bei der Berechnung der Gebühr stellte 

das Finanzamt auf die überschlägig ermittelte Steuerbelastung ab, die 

eingetreten wäre, wenn diese stillen Reserven tatsächlich aufzudecken 

und zu versteuern wären.

Die im Anschluss erhobene Klage vor dem Finanzgericht war inso-

weit erfolgreich, als das FG gebührenmindernd berücksichtigte, dass 

eine Aufdeckung stiller Reserven auch eine höhere steuermindernde 

Abschreibung in den Folgejahren bedeutet hätte; diese Minderungen 

der Steuerbelastung in den Folgejahren berücksichtigte das FG bei der 

Gebührenhöhe.

Der BFH hob nun das Urteil des FG auf und wies die Klage ab. Die Ge-

bühr einer verbindlichen Auskunft könne nur auf der Grundlage der 

im Antrag auf Auskunft gestellten Rechtsfragen berechnet werden. 

Nicht gestellte Fragen seien – weder erhöhend noch mindernd – zu 

berücksichtigen, auch wenn sie sich als Folgefragen aus dem Antrag 

ergäben. Für die Berechnung der steuerlichen Auswirkungen sei auf 

die bekannten Grundsätze der gerichtlichen Streitwertermittlung zu-

rückzugreifen. Der Auffassung der Klägerin, der Wert der Auskunft sei 

pauschal mit zehn Prozent der steuerlichen Auswirkungen anzusetzen, 

folgte der BFH nicht. Die Bedeutung der Auskunft für den Antragstel-

ler als grundsätzlich verbindliche Entscheidung über die Rechtsfragen 

rechtfertige keine pauschale Minderung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 22.04.2015, IV R 13/12
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Mittelverwendungskontrolleur unterlässt Hinweis 
auf prospektwidrige Umstände: Kapitalanleger  
können Zeichnungsschaden ersetzt verlangen

Ein Mittelverwendungskontrolleur haftet auf Schadenersatz wegen 

Zeichnung einer Fondsbeteiligung, wenn er den Anleger nicht auf er-

hebliche regelwidrige Auffälligkeiten und prospektwidrige Umstände 

hingewiesen hat. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ent-

schieden und eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die als Mittelver-

wendungskontrolleur tätig war, verurteilt, den Schaden zu ersetzen, 

der den Anlegern durch die Zeichnung der Anlagen entstanden war.

In den den Entscheidungen zugrunde liegenden Fällen hatten sich hun-

derte von Anlegern aus ganz Deutschland an geschlossenen Immobili-

enfonds beteiligt, die Gewinne durch An- und Verkauf von Immobilien 

in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere im Emirat Du-

bai, erzielen sollten. Die beklagte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war 

für die Fondsgesellschaften als Mittelverwendungskontrolleur tätig. 

Ein Mittelverwendungskontrolleur ist eine Person, die zu überwachen 

hat, ob die Einlagen der Anleger von der Fondsgesellschaft gemäß den 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags verwendet werden. In den 

mit den Fondsgesellschaften geschlossenen Mittelverwendungskont-

rollverträgen war nur die Kontrolle der deutschen Fondskonten vor-

gesehen, wohingegen die Emissionsprospekte der Fondsgesellschaften 

mit einer doppelten und objektbezogenen Mittelverwendungskontrol-

le warben („alle finanziellen Transaktionen der Fondsgesellschaft … 

bis hin zur Investition in die konkreten Zielobjekte … durchgängig in 

Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten“). Der Mittel-

verwendungskontrolleur kontrollierte die Fondsgelder auf den deut-

schen Konten nur eingeschränkt; eine Mittelverwendungskontrolle in 

Dubai fand nicht statt.

Alle beteiligten Unternehmen – mit Ausnahme des beklagten Mittel-

verwendungskontrolleurs – sind mittlerweile insolvent. Der Initiator 

der Unternehmensgruppe wurde vom Landgericht (LG) Koblenz wegen 

Veruntreuung von Anlegergeldern in Millionenhöhe rechtskräftig zu ei-

ner mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das LG hatte in zahlreichen 

Fällen die Schadenersatzklagen bereits deshalb abgewiesen, weil die 

Anleger keine eigenen Rechte aus den Mittelverwendungskontrollver-

trägen herleiten könnten.

Auf die Berufung der Anleger hat das OLG Koblenz den Mittelver-

wendungskontrolleur nunmehr verurteilt, den Anlegern Schaden-

ersatz zu zahlen. Nach Ansicht des OLG schützen die Mittelverwen-

dungskontrollverträge aufgrund ihres konkreten Wortlauts und ihres 

Zwecks (auch) die Anleger. Der Mittelverwendungskontrolleur hätte 

die Anleger vor der Zeichnung darüber aufklären müssen, dass ihm 

die mit den Fondsgesellschaften vereinbarte Mittelverwendungskon-

trolle von vornherein keine ausreichende Handhabe bieten konnte, 

eine Veruntreuung der Einlagen zu verhindern. Es hätten erhebliche 

regelwidrige Auffälligkeiten und prospektwidrige Umstände bestan-

den (Widersprüche zwischen Mittelverwendungskontrollvertrag und 

Emissionsprospekt, nur widerrufliche Kontovollmacht des Mittelver-

wendungskontrolleurs, keine Einflussmöglichkeit des Mittelverwen-

dungskontrolleurs auf die Fondsgelder in Dubai). Während der Mittel-

verwendungskontrolleur den konzeptionell angelegten Widerspruch 

zwischen Emissionsprospekt und Mittelverwendungskontrollvertrag 

habe kennen müssen, habe der durchschnittliche Kleinanleger auch 

bei sorgfältiger Lektüre des Emissionsprospekts die Widersprüche und 

Unklarheiten nicht hinreichend deutlich erfassen können. Infolge der 

unterlassenen Aufklärung habe der Mittelverwendungskontrolleur die 

geschädigten Anleger so zu stellen, als ob sie den Fondsgesellschaften 

nicht beigetreten wären (so genannter Zeichnungsschaden: Einlage-

summen abzüglich etwaiger Ausschüttungen).

OLG Koblenz, Urteile vom 15.01.2016 und vom 19.02.2016, 8 U 

1265/14, 8 U 1266/14, 8 U 1267/14, 8 U 1268/14 und andere

Investmentfonds: Besteuerung wird vereinfacht

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Re-

form der Investmentbesteuerung gebilligt. Damit soll die Besteuerung 

von Investmentfonds und Anlegern vereinfacht und leichter handhabbar 

gemacht werden, so das BMF. Bekannte Steuergestaltungsmodelle wür-

den ausgeschlossen und die Gefahr von neuen Gestaltungsmissbräu-

chen erheblich reduziert. EU-rechtliche Risiken, die sich heute aus den 

unterschiedlichen Besteuerungsregelungen für inländische und auslän-

dische Investmentfonds ergeben, würden ausgeräumt.

Das geltende Investmentsteuerrecht sei komplex und stelle hohe Anfor-

derungen für die Besteuerung der Anleger von Publikums-Investment-

Kapital- 
anleger
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fonds. Der Gesetzentwurf enthalte daher ein grundlegend reformiertes 

Besteuerungssystem für solche Investmentfonds. Statt bisher bis zu 

33 Besteuerungsgrundlagen bräuchten die Anleger für ihre Steuerer-

klärung zukünftig nur noch vier Angaben: die Höhe der Ausschüttung, 

den Wert des Fondsanteils am Jahresanfang, den Wert des Fondsanteils 

am Jahresende und die Angabe, ob es sich um einen Aktienfonds, einen 

Mischfonds, einen Immobilienfonds oder um einen sonstigen Fonds 

handelt. Diese Informationen seien leicht zu beschaffen. Es werde daher 

zukünftig ohne steuerliche Nachteile möglich, in ausländische Invest-

mentfonds zu investieren, die keine deutschen Besteuerungsgrundlagen 

ermitteln, erwartet das BMF. Damit werde das neue Investmentsteuer-

gesetz der steigenden Mobilität der Bürger gerecht.

Über die Reform der Investmentbesteuerung hinaus enthält der Entwurf 

laut Ministerium eine Änderung des Einkommensteuergesetzes, mit der 

Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung (Cum/Cum-

Geschäfte) verhindert werden. Nach dieser Neuregelung sei die Anre-

chenbarkeit der auf Dividenden erhobenen Kapitalertragsteuer davon 

abhängig, dass der Steuerpflichtige die Aktie für einen Mindestzeitraum 

hält und dabei ein Mindestmaß an wirtschaftlichem Risiko trägt. Diese 

Beschränkung gelte bei Dividendenerträgen von mehr als 20.000 Euro 

jährlich. Kleinanleger seien daher nicht betroffen.

Im Einzelnen sehe die geplante Reform der Investmentbesteuerung 

vor, dass erstmals auch bei inländischen Publikums-Investmentfonds 

die aus deutschen Einkunftsquellen stammenden Dividenden und Im-

mobilienerträge auf Fondsebene besteuert werden. Alle anderen Er-

tragsarten (z.B. Zinsen, Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und 

anderen Wertpapieren, Erträge aus Termingeschäften) seien auf Fond-

sebene weiterhin steuerfrei. Damit würden inländische und ausländi-

sche Publikums-Investmentfonds gleich besteuert, um Wettbewerbs-

verzerrungen zu vermeiden und die im geltenden Recht bestehenden 

Risiken eines Verstoßes gegen EU-Recht zu beseitigen.

Wie bisher blieben Investmenterträge steuerfrei, wenn die Investmen-

tanteile im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (private 

Riester-Renten) oder Basisrentenverträgen (Rürup-Renten) gehalten 

werden oder wenn die Erträge gemeinnützigen Anlegern zufließen. 

Beim Anleger seien die Ausschüttungen eines Publikums-Investment-

fonds grundsätzlich in voller Höhe zu versteuern. Eine Ausnahme gilt 

laut BMF für Publikums-Investmentfonds, die überwiegend in Aktien 

oder in Immobilien investieren, weil bei diesen Aktien- und Immobi-

lienfonds bereits ein Teil der Erträge auf der Fondsebene besteuert 

wurde. Als Ausgleich für die steuerliche Vorbelastung auf der Fondse-

bene werde bei Aktien- und Immobilienfonds ein Teil der Ausschüttung 

und des Gewinns aus der Veräußerung des Investmentanteils von der 

Besteuerung freigestellt (Teilfreistellung). Für Privatanleger seien bei 

Aktienfonds 30%, bei Mischfonds 15% und bei Immobilienfonds 60% 

der Erträge steuerfrei. Bei Immobilienfonds, die überwiegend in aus-

ländische Immobilien investieren, gelte ein höherer Freistellungssatz 

von 80%, weil ausländische Staaten die dortigen Immobilienerträge in 

der Regel bereits in höherem Maße auf Fondsebene besteuert haben.

Wenn der Publikums-Investmentfonds nichts oder nur in sehr geringem 

Maße ausschüttet, werde eine Vorabpauschale erhoben. Damit soll laut 

Finanzministerium die Nutzung von Investmentfonds als Steuerstun-

dungsmodell verhindert werden. Die Höhe der Vorabpauschale bestim-

me sich nach dem Wert des Fondsanteils am Jahresanfang multipliziert 

mit einem Basiszinssatz. Dieser Basiszins sei ein einmal jährlich durch die 

Bundesbank ermittelter Durchschnittszinssatz öffentlicher Anleihen. Für 

das Jahr 2015 hätte die Vorabpauschale rund 0,7% betragen.

Bei Spezial-Investmentfonds, die für institutionelle Anleger wie Banken, 

Versicherungen und Industrieunternehmen konzipiert sind, werde die bis-

herige Systematik grundsätzlich fortgeführt. Gleichwohl seien auch hier 

Anpassungen erforderlich. Die Neuregelungen in diesem Bereich verfolg-

ten die Ziele, Steuerumgehungsmodelle auszuschließen, Gestaltungs-

spielräume einzuschränken und EU-rechtliche Risiken auszuräumen.

Keine Veränderung enthalte der Entwurf bei der Besteuerung von Ver-

äußerungsgewinnen aus Streubesitz. Es bleibe das Ziel der Bundesre-

gierung, eine Regelung zur Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

aus Streubesitz zu schaffen, die keine neue steuerliche Belastung bei 

der Finanzierung junger, innovativer Unternehmen schafft. Dafür müs-

se sichergestellt sein, dass die Regelungen für junge, innovative Unter-

nehmen aus Sicht der EU-Kommission europarechtlich zulässig sind. 

Die Arbeiten an einer solchen Lösung gehen laut BMF weiter. 

Die neuen Vorschriften sollen ab dem 01.01.2018 angewendet wer-

den. Die Änderung des Einkommensteuergesetzes zur Verhinderung 

von Cum/Cum-Geschäften soll bereits ab dem 01.01.2016 gelten, um 

Gestaltungen schon in der Dividendensaison 2016 zu verhindern.

Bundesfinanzministerium, PM vom 24.02.2016
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Solaranlage: Einnahmen aus dem Betrieb sind auf 
Altersrente anzurechnen

Einnahmen aus dem Betrieb einer Solaranlage sind auf eine Altersrente 

anzurechnen und können bei Überschreitung der Hinzuverdienstgren-

ze dazu führen, dass bereits ausgezahlte Rentenleistungen zurücker-

stattet werden müssen. Dies zeigt ein vom Sozialgericht (SG) Mainz 

entschiedener Fall.

Der Kläger bezog eine Altersrente und hatte zusätzlich Einnahmen aus 

einem 400-Euro-Job. Durch das zuständige Finanzamt erfuhr die Ren-

tenversicherung, dass der Kläger ausweislich seines Einkommensteu-

erbescheides darüber hinaus noch Einnahmen aus dem Betrieb einer 

Solaranlage in Höhe von 253 Euro im Kalenderjahr hatte. Daraufhin 

hob sie den Rentenbescheid teilweise auf und forderte vom Kläger 

insgesamt 2.411,66 Euro zurück. Die Einnahmen aus dem Betrieb der 

Solaranlage hätten zusammen mit dem monatlichen Einkommen in 

Höhe von 400 Euro dazu geführt, dass die zum damaligen Zeitpunkt 

geltende Hinzuverdienstgrenze von 400 Euro überschritten worden 

sei. Der Kläger habe daher nur noch Anspruch auf eine Rente in Höhe 

von 2/3 der Vollrente.

Hiergegen wehrte sich der Kläger. Er machte geltend, dass es darauf 

ankomme, ob das Einkommen einer Tätigkeit entspringe. Hierunter 

könnten nicht Einnahmen aus dem Betrieb einer Solaranlage fallen, 

die eher mit Erträgen aus einer Kapitalanlage vergleichbar seien. Im 

Übrigen seien die Einnahmen aus dem Gewerbebetrieb versehentlich 

in seiner Steuererklärung und nicht in der seiner Ehefrau aufgetaucht.

Das SG schloss sich der Argumentation des Klägers nicht an. Es beton-

te, dass Einnahmen aus dem Betrieb einer Solaranlage Arbeitseinkom-

men im Sinne des Rentenrechts seien. Ausreichend sei hierfür, dass 

der Kläger eine unternehmerische Stellung innehabe, welche ihm die 

Einkünfte vermittle. Dabei sei für die Höhe des Arbeitseinkommens der 

Einkommensteuerbescheid maßgeblich. Das Gesetz sehe eine volle 

Parallelität von Einkommensteuer- und Rentenversicherungsrecht so-

wohl bei der Zuordnung von Arbeitseinkommen als auch bei der Höhe 

des Arbeitseinkommens vor, sodass die Rentenversicherung die Zahlen 

des Finanzamtes übernehmen könne. Etwaige Fehler der Finanzver-

waltung seien nicht durch die Rentenversicherung zu korrigieren.

Sozialgericht Mainz, Urteil vom 27.11.2015, S 15 R 389/13

Frostschaden im Ferienhaus: Gebäudeversicherer 
haftet

Ein Gebäudeversicherer haftet für einen Frostschaden in einem Ferien-

haus. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg entschieden 

und dabei klargestellt, dass ein Versicherungsnehmer nicht dazu ver-

pflichtet sei, die Heizung in seinem Ferienhaus so häufig zu kontrollie-

ren, dass es auch bei einem plötzlichen Ausfall der Anlage zu keinem 

Frostschaden kommen könne.

Geklagt hatte ein Mann, der Eigentümer eines Ferienhauses in der Ge-

meinde Moormerland ist. Anfang Februar 2012 herrschten dort Minu-

stemperaturen im zweistelligen Bereich. Das Ferienhaus des Klägers 

war zu dieser Zeit nicht bewohnt. Die Heizungsanlage (Baujahr 2009) 

fiel aus, mehrere Leitungen und Heizkörper platzten. Dadurch kam es 

zu einem erheblichen Wasserschaden.

Der Kläger nahm seinen Gebäudeversicherer vor dem Landgericht (LG) 

Aurich auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe von rund 11.000 Euro 

in Anspruch. Er behauptete, dass ein von ihm beauftragtes Ehepaar das 

Ferienhaus regelmäßig kontrolliert und dabei auch die Funktionsfähig-

keit der Heizung überprüft habe. Die Ventile der Heizkörper hätten auf 

Stufe eins beziehungsweise zwischen der so genannten Sternstellung 

und Stufe eins gestanden. Damit sei eine ausreichende Frostsicherung 

gewährleistet gewesen. Der beklagte Gebäudeversicherer bestritt das 

Vorbringen des Klägers und vertrat den Standpunkt, dass es bei hohen 

Minustemperaturen nicht genüge, die Ventile der Heizkörper in die so 

genannte Sternstellung zu bringen.

Das LG Aurich vernahm mehrere Zeugen und gab der Klage sodann 

teilweise statt. Es zeigte sich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 

davon überzeugt, dass das Ferienhaus nicht ausreichend beheizt gewe-

sen war – die Heizungsanlage habe mit der Einstellung eines „Ferien-

programms“ eine zu geringe Temperatur gehabt. Die Kontrollen durch 

das vom Kläger beauftragte Ehepaar (zwei Mal die Woche) hätten 

nicht genügt. Der Kläger habe seine Obliegenheiten aus dem Versi-

cherungsvertrag fahrlässig verletzt, weswegen ihm nur 50 Prozent der 

Versicherungsleistung zustehe.

Auf die Berufung des Klägers gab das OLG der Klage bis auf einen klei-

nen Teilbetrag statt. Zur Begründung führten die Richter aus, dass der 

Kläger keine vertraglichen Obliegenheiten verletzt habe. Das Ferien-

Immobilien-
besitzer
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haus sei ausreichend beheizt und gegen Frost gesichert gewesen. Die 

Ventile der Heizkörper hätten zumindest auf der „Sternstufe“ gestan-

den und das „Ferienprogramm“ habe eine Frostsicherung enthalten. 

Die Heizungsanlage sei auch ausreichend kontrolliert worden. Das 

vom Kläger beauftragte Ehepaar habe zwei Mal die Woche in dem Feri-

enhaus nach dem Rechten gesehen und alles überprüft. Eine Heizungs-

anlage sei nur so häufig zu kontrollieren, dass nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge ein reibungsloses Funktionieren gewährleistet werden 

könne. Nach allgemeiner Verkehrsanschauung sei bei einer Heizungs-

anlage aus dem Jahr 2009 eine zwei Mal wöchentlich erfolgende Kon-

trolle ausreichend. Es obliege einem Versicherungsnehmer hingegen 

nicht, eine Heizung so häufig zu kontrollieren, dass es auch bei einem 

plötzlichen Ausfall der Anlage nicht zu einem Frostschaden kommen 

könne.

Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom 23.12.2015, 5 U 190/14, 

rechtskräftig

Anschlussbeitrag: Vertrauensschutz kann Heran- 
ziehung der Grundstückseigentümer entgegenstehen

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat den 

Anfechtungsklagen zweier Grundstückseigentümerinnen gegen An-

schlussbeitragsbescheide der Stadt Cottbus aus Gründen des Vertrau-

ensschutzes stattgegeben.

Mit diesen Bescheiden waren die Grundstückseigentümerinnen zu An-

schlussbeiträgen für die Schmutzwasserkanalisation (in Höhe von circa 

2.500 Euro und circa 7.300 Euro) herangezogen worden. Ihre Anfech-

tungsklagen hatte das Verwaltungsgericht Cottbus abgewiesen.

Auch beim OVG waren die beiden Grundstückseigentümerinnen zu-

nächst erfolglos. Mit Beschluss vom 12.11.2015 (1 BvR 2961/14 und 1 

BvR 3051/14) hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die betref-

fenden Entscheidungen des OVG jedoch aufgehoben und die Sachen 

zurückverwiesen. Dabei hat es maßgeblich darauf abgestellt, dass eine 

für das OVG entscheidende Änderung des § 8 Absatz 7 Satz 2 Kom-

munalabgabengesetz, die zum 01.02.2004 in Kraft getreten ist, in den 

Fällen der Klägerinnen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verletze. 

Nach der Auslegung der Altfassung der Vorschrift durch das OVG für 

das Land Brandenburg (Urteil vom 08.06.2000, 2 D 29/98.NE) hätten 

die Klägerinnen zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung darauf vertrau-

en dürfen, nicht mehr zu einem Anschlussbeitrag herangezogen wer-

den zu können.

Mit seinen aktuellen Urteilen hat das OVG die Anschlussbeitragsbe-

scheide nunmehr aufgehoben. Er hat damit in einem Fall die Konse-

quenz aus der verfassungsrechtlichen Sicht des BVerfG gezogen (9 B 

1.16 1 BvR 2961/14). Im anderen Fall (9 B 43.15, 1 BvR 3051/14) hat das 

OVG zwar Zweifel daran, ob die Klägerin unter dem Blickwinkel des 

Zeitpunkts des Anschlussvorteils überhaupt zu der Gruppe von Grund-

stückseigentümern gehöre, denen nach den Entscheidungsgründen 

des BVerfG Vertrauensschutz gegenüber der Gesetzesänderung zuste-

he. Das OVG hat sich insoweit aber daran gebunden gesehen, dass das 

BVerfG in seinem Entscheidungstenor ausdrücklich die Verfassungs-

widrigkeit des Anschlussbeitragsbescheides festgestellt hat.

Das OVG hat die Revision gegen seine Urteile nicht zugelassen. Den 

Beteiligten steht insoweit die Nichtzulassungsbeschwerde an das Bun-

desverwaltungsgericht zu.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteile vom 11.02.2016, 

OVG 9 B 1.16, OVG 9 B 43.15

Staffelmietvertrag darf während der Laufzeit nicht 
erhöht werden

Hat ein Mieter mit seinem Vermieter eine Staffelmiete vereinbart, so 

muss er Mieterhöhungen nicht akzeptieren. Denn eine solche Staffe-

lung soll beiden Parteien gerade Sicherheit bringen. 

Im konkreten Fall ging es um einen Vermieter, der die Zustimmung 

zu einer Erhöhung der Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete for-

derte, obwohl die Staffelmiete noch mehr als 20 Jahre laufen sollte. 

Vergeblich. Eine Erhöhung während der Laufzeit sei ausgeschlossen, so 

das Landgericht Krefeld. Die im Voraus festgelegte Staffelmiete bleibe 

auch dann gültig, wenn im Mietvertrag der Passus steht, dass die Mie-

te „nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches“ verändert 

werden kann. 

LG Krefeld, 2 S 52/14
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Fahrtkosten der Ehefrau zum Beschäftigungsort ihres 
Mannes können Werbungskosten des Ehemannes 
darstellen

Wer im Rahmen seiner Beschäftigung an ständig wechselnden Arbeits-

stellen im Ausland beschäftigt ist und aus betrieblicher Notwendig-

keit auch an Wochenenden vor Ort bleiben muss, kann wöchentliche 

Fahrtkosten des Ehepartners an den Beschäftigungsort als Werbungs-

kosten geltend machen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster ent-

schieden. Es widerspricht damit der Ansicht des beklagten Finanzam-

tes, wonach die angesetzten Fahrtkosten als privat veranlasste Kosten 

der Lebensführung nicht abzugsfähig sind.

Dabei stellt das FG klar, dass ein Arbeitnehmer, der – wie der Kläger 

– an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten seinen Beruf ausübt und 

am Ort einer derartigen auswärtigen Tätigkeitsstätte vorübergehend 

eine Unterkunft bezieht, keine doppelte Haushaltsführung begründet 

(Bundesfinanzhof, Urteile vom 11.05.2005, VI R 7/02 und VI R 34/04). 

Die Frage des Ansatzes von Kosten für Familienheimfahrten oder um-

gekehrte Familienheimfahrten als Teil des Aufwandes einer doppelten 

Haushaltsführung stelle sich somit nicht mehr.

Die geltend gemachten Fahrtkosten seien jedoch nach dem allgemei-

nen Werbungskostenbegriff zu berücksichtigen. Sie seien beruflich ver-

anlasst. Der Kläger selbst habe die Fahrt zum Familienwohnsitz, die be-

ruflich veranlasst wäre und zu abzugsfähigen Werbungskosten geführt 

hätte, nicht durchführen können. Dienstliche Notwendigkeiten hätten 

seine Anwesenheit vor Ort erfordert. Im Rahmen einer doppelten 

Haushaltsführung gehe der Gesetzgeber von der beruflichen Veran-

lassung einer Familienheimfahrt pro Woche aus. Die Rechtsprechung 

lasse den Aufwand für entsprechende umgekehrte Familienheimfahr-

ten durch den Ehegatten zum Werbungskostenabzug zu, wenn der 

Steuerpflichtige die Familienheimfahrt aus beruflichen Gründen nicht 

selbst durchführen kann. Im Streitfall könne die Wertung nicht anders 

ausfallen, als sie der Gesetzgeber beziehungsweise die Rechtsprechung 

im Fall der Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung vor-

genommen hat. Meint das FG. Müsse der Steuerpflichtige also im Rah-

men einer Beschäftigung an ständig wechselnden Arbeitsstätten im 

Ausland aus betrieblicher Notwendigkeit vor Ort bleiben und könne 

er nicht selbst an den Familienwohnort reisen, seien die Fahrtkosten 

Werbungskosten, die durch die Fahrt des Ehegatten an den Einsatzort 

des Ehemannes entstehen. Über den Rahmen einer Familienheimfahrt 

pro Woche, wie sie im Bereich der doppelten Haushaltsführung wer-

bungskostenwirksam möglich ist, gehe der vom Kläger geltend ge-

machte Fahrtaufwand für seine Ehefrau nicht hinaus.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 28.08.2013, 12 K 339/10 E

Sonntags-Zuschläge führen auch bei faktischem 
GmbH-Geschäftsführer zu verdeckter Gewinn- 
ausschüttung

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge (SFN-Zuschläge) führen 

nicht nur bei nominellen, sondern auch bei faktischen Geschäftsfüh-

rern einer GmbH grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüttungen. 

Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar. Das Gericht hat die Re-

vision gegen sein Urteil zugelassen.

Die Klägerin ist eine GmbH, die eine Diskothek betreibt. Die alleinige 

nominelle Geschäftsführerin war in den Streitjahren deutlich über 70 

Jahre alt. Der Gesellschafterbestand setzte sich aus ihr und ihrem circa 

40 Jahre alten Sohn zusammen, der bei der GmbH angestellt war. Sein 

Gehalt (einschließlich Tantiemen) entsprach der Höhe nach in etwa 

demjenigen der Geschäftsführerin. Da er häufig während der Nacht-

veranstaltungen tätig war, zahlte die Klägerin ihm SFN-Zuschläge, 

die sie als steuerfrei behandelte. Solche Zuschläge erhielten auch die 

anderen Arbeitnehmer der Klägerin, nicht aber die Geschäftsführerin.

Das Finanzamt behandelte die SFN-Zuschläge als verdeckte Gewinn-

ausschüttungen, da die Rechtsprechung, wonach derartige Zuschläge 

bei Geschäftsführern grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüt-

tungen führen, auch für faktische Geschäftsführer gelte. Der Sohn der 

Geschäftsführerin sei aufgrund seiner überragenden Stellung als fak-

tischer Geschäftsführer anzusehen. Demgegenüber war die Klägerin 

der Auffassung, dass allein die Mutter als „Patriarchin“ der Familie die 

Geschäfte der Klägerin kontrolliere.

Dem folgte das FG Münster nicht und wies die Klage ab. Der Sohn der 

Geschäftsführerin sei nach dem Gesamterscheinungsbild aufgrund 

seiner Tätigkeit, seines erheblichen Einflusses innerhalb der Gesell-

schaft und nicht zuletzt wegen der Höhe seiner Vergütung als fakti-

scher Geschäftsführer anzusehen. Die SFN-Zuschläge stellten auch 

Angestellte
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verdeckte Gewinnausschüttungen dar. Besondere Vergütungen, die 

ein Geschäftsführer für die Ableistung von Überstunden erhält, seien 

regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttungen anzusehen. Dies be-

ruhe auf dem Gedanken, dass ein Geschäftsführer notwendige Aufga-

ben auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erledigen müsse. Diese 

Vermutung, die auch für SFN-Zuschläge gelte, sei auf einen faktischen 

Geschäftsführer zu übertragen, weil ein ordentlicher und gewissenhaf-

ter Geschäftsleiter jemanden, der faktisch wie ein Geschäftsführer für 

die Gesellschaft tätig ist, nicht in dieser Position belassen, sondern no-

minell zum Geschäftsführer bestellen würde. Im Streitfall sei die Ver-

mutung der verdeckten Gewinnausschüttung auch nicht entkräftet. 

Zwar habe die Klägerin auch anderen Arbeitnehmern SFN-Zuschläge 

gezahlt. Diese seien jedoch nicht in vergleichbaren Positionen tätig ge-

wesen wie der Sohn der Geschäftsführerin.

FG Münster, Urteil vom 27.01.2016, 10 K 1167/13 K,G,F, nicht rkr

Entlassungsentschädigungen: Bundesfinanz- 
ministerium informiert über ertragsteuerliche Be-
handlung

In einem aktuellen Schreiben, dessen Grundsätze in allen noch of-

fenen Fällen anzuwenden sind, klärt das Bundesfinanzministerium 

(BMF) Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der ertragsteuerlichen 

Behandlung von Entlassungsentschädigungen. 

Nach ständiger Rechtsprechung setze die Anwendung der begünstig-

ten Besteuerung nach § 34 Absatz 1 und 2 Einkommensteuergesetz 

(EStG) unter anderem voraus, dass die Entschädigungsleistungen zu-

sammengeballt in einem Veranlagungszeitraum  zufließen. Der Zu-

fluss mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeiträu-

men sei deshalb grundsätzlich schädlich. Dies gelte nicht, soweit es 

sich um eine im Verhältnis zur Hauptleistung stehende geringfügige 

Zahlung handelt, die in einem anderen Veranlagungszeitraum zufließt.

Laut BMF-Schreiben wird es aus Vereinfachungsgründen nicht bean-

standet, eine geringfügige Zahlung anzunehmen, wenn diese nicht 

mehr als zehn Prozent der Hauptleistung beträgt. Darüber hinaus kön-

ne eine Zahlung unter Berücksichtigung der konkreten individuellen 

Steuerbelastung als geringfügig anzusehen sein, wenn sie niedriger ist 

als die tarifliche Steuerbegünstigung der Hauptleistung. Ferner könn-

ten jedoch auch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der einheitli-

chen Entschädigung sind und in späteren Veranlagungszeiträumen aus 

Gründen der sozialen Fürsorge für eine gewisse Übergangszeit gewährt 

werden, für die Beurteilung der Hauptleistung als einer zusammenge-

ballten Entschädigung unschädlich sein.

Pauschalbesteuerte Arbeitgeberleistungen seien bei der Beurteilung 

des Zuflusses in einem Veranlagungszeitraum nicht zu berücksichti-

gen. Bestimmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die fällige Ent-

schädigung erst im Folgejahr zufließen soll, sei dies für die Anwendung 

von § 34 Absatz 1 und 2 EStG unschädlich. Ein auf zwei Jahre verteilter 

Zufluss der Entschädigung sei ausnahmsweise unschädlich, wenn die 

Zahlung der Entschädigung von vornherein in einer Summe vorgese-

hen war und nur wegen ihrer ungewöhnlichen Höhe und der besonde-

ren Verhältnisse des Zahlungspflichtigen auf zwei Jahre verteilt wurde 

oder wenn der Entschädigungsempfänger – bar aller Existenzmittel – 

dringend auf den baldigen Bezug einer Vorauszahlung angewiesen war.

BMF, Schreiben vom 04.03.2016, IV C 4 – S 2290/07/10007 :031

Bücher und Zeitschriften „zur Allgemeinbildung“ 
interessieren den Fiskus nicht

Das Finanzgericht Düsseldorf hat einem Arbeitnehmer, der beim Fi-

nanzamt zahlreiche Positionen geltend gemacht hatte, die er als 

Werbungskosten ansah, gestrichen. So zum Beispiel „Bücher und 

Zeitschriften zu gesellschaftspolitischen und allgemeinbildenden The-

men“. Diese Medien benötige er für seinen Beruf, „um bei Veranstal-

tungen und Geschäftsessen ein gleichwertiger Gesprächspartner zu 

sein“. 

Die Kosten wurden ebenso nicht anerkannt wie Aufwendungen für den 

Bezug der Zeitung „Handelsblatt“ bei den Einkünften aus Kapitalver-

mögen. Denn es sei nicht ersichtlich, dass er „Investitionsentscheidun-

gen getroffen“ habe, die mit dem Bezug der Zeitung im Zusammen-

hang gestanden hätten. 

Schließlich ging auch sein Vorhaben ins Leere, die Kosten für ein häus-

liches Arbeitszimmer als Werbungskosten anerkannt zu bekommen, da 

er in seinem Betrieb nur einen Arbeitsplatz in einem Großraumbüro 

gehabt habe. 

FG Düsseldorf, 4 K 2268/14 vom 22.06.2015



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Steuerberatungskanzlei Gabor

http://www.steuerberaterin-gabor.de 13

Ballspiel mit Kindern: Bei Verletzung kein  
Schadenersatz

Wer mit Kindern Ball spielt, muss mit fehlgehenden Bällen rechnen 

und kann deswegen keinen Schadenersatz verlangen, wenn ihn ein 

Ball am Auge trifft. Etwas anderes käme nur in Betracht, wenn der Ball 

gezielt auf das Auge des Geschädigten geworfen worden wäre, so das 

Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg.

Der Kläger spielte als Gast auf einer Konfirmationsfeier mit mehreren 

Kindern Ball. Dabei wurde er im Gesicht von einem Tennisball getrof-

fen. Den Ball hatte der 13-jährige Konfirmand geworfen. Das Brillen-

glas des Mannes zersplitterte und Glassplitter drangen in sein Auge 

ein. Das Auge wurde dadurch erheblich verletzt. Der Mann musste des-

wegen mehrfach operiert werden und war längere Zeit arbeitsunfähig.

Mit der Klage nahm er den 13-Jährigen auf Zahlung eines Schmer-

zensgeldes in Höhe von 10.000 Euro und weiteren Schadenersatz in 

Anspruch. Er behauptete, völlig überraschend – beim Fußballspiel mit 

kleineren Kindern – von dem Tennisball getroffen worden zu sein. Der 

13-Jährige hingegen behauptete, der Kläger habe an einem Spiel mit 

dem Tennisball teilgenommen und vor dem Wurf noch Blickkontakt 

mit ihm gehabt. Das Landgericht (LG) Aurich vernahm zahlreiche Gäs-

te der Konfirmationsfeier als Zeugen und wies die Klage sodann ab. Es 

zeigte sich von der Schilderung des 13-Jährigen überzeugt.

Dagegen legte der Kläger Berufung beim OLG Oldenburg ein. Dieses 

wies das Rechtsmittel zurück und führte zur Begründung aus, dass das 

LG die Zeugenaussagen richtig gewürdigt habe. Der Kläger habe keine 

Schadenersatzansprüche gegen den 13-Jährigen. Bei einem Ballspiel 

mit Kindern – auch mit größeren Kindern – sei immer mit fehlgehen-

den Bällen zu rechnen. Darauf müsse man sich als Mitspieler einstel-

len. Anhaltspunkte dafür, dass der 13-Jährige den Ball gezielt Richtung 

Kopf des Klägers geworfen habe, lägen nicht vor.

OLG Oldenburg, Beschluss vom 02.11.2015, 6 U 170/15

Pflicht zu Leistung von Betreuungsunterhalt kann 
Elternunterhalt mindern

Eine eventuelle Verpflichtung zur Zahlung von Betreuungsunterhalt 

nach § 1615l des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist bei der Bemes-

sung der Leistungsfähigkeit nach § 1603 Absatz 1 BGB zur Zahlung von 

Elternunterhalt zu berücksichtigen. Dies stellt der BGH klar.

Der 1941 geborene Vater des Antragsgegners wird seit Anfang 2010 

von einem Pflegedienst in der eigenen Wohnung betreut und versorgt. 

Er bezieht laufende Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege). Der Sozialhilfeträger 

(Antragsteller) verlangt vom Antragsgegner aus übergegangenem 

Recht für den Zeitraum ab Januar 2012 Elternunterhalt. Der Antrags-

gegner lebt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, aus der eine 

im Dezember 2008 geborene Tochter hervorgegangen ist. Die Le-

bensgefährtin des Antragsgegners ist geschieden. Zwei aus ihrer Ehe 

stammende minderjährige Kinder leben ebenfalls im gemeinsamen 

Haushalt.

Das Amtsgericht hat den Antragsgegner zur Zahlung rückständigen 

und laufenden Elternunterhalts verpflichtet. Dabei ist es davon aus-

gegangen, dass sich der Antragsgegner nicht – wie ein verheirateter 

Unterhaltsschuldner – auf einen erhöhten Selbstbehalt (Familien-

selbstbehalt) berufen könne, weil er seiner Lebensgefährtin nicht zum 

Familienunterhalt verpflichtet sei. Das Oberlandesgericht (OLG) hat 

die Entscheidung im Wesentlichen bestätigt. Der BGH hat diese Ent-

scheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 

Entscheidung an das OLG zurückverwiesen. Zwar könne sich der Un-

terhaltspflichtige, auch wenn er mit seiner Lebensgefährtin und dem 

gemeinsamen Kind in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebt 

und für den gemeinsamen Unterhalt aufkommt, nicht auf einen Famili-

enselbstbehalt berufen. Eine eventuelle Unterhaltspflicht sei allerdings 

als sonstige Verpflichtung im Sinne von § 1603 Absatz1 BGB vorrangig 

zu berücksichtigen, so der BGH. Weil das OLG einen Anspruch auf Be-

treuungsunterhalt mit unzutreffenden Erwägungen abgewiesen habe, 

habe die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben können.

Ist das gemeinsame Kind, wie hier, älter als drei Jahre, stehe dem be-

treuenden Elternteil nach § 1615l Absatz 2 Satz 4 BGB dann weiter-

hin ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt zu, wenn dies der Billigkeit 

entspricht. Dabei seien kind- und elternbezogene Gründe zu berück-

sichtigen. Hier kämen lediglich elternbezogene Gründe in Betracht. 

Solche könnten bei zusammenlebenden Eltern auch darin liegen, dass 

ein Elternteil das gemeinsame Kind im Einvernehmen mit dem ande-

ren Elternteil persönlich betreut und deshalb voll oder teilweise an 

einer Erwerbstätigkeit gehindert ist. Eine rechtsmissbräuchliche Aus-

Familie und 
Kinder
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gestaltung des familiären Zusammenlebens zulasten des Unterhalts-

anspruchs des Vaters sei hier nicht ersichtlich. Auf dieser rechtlichen 

Grundlage müsse das OLG nun Grund und Höhe eines vorrangig zu 

berücksichtigenden Anspruchs auf Betreuungsunterhalt feststellen.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 09.03.2016, XII ZB 693/14

Unterhalt: Steuerklassen-Wechsel zum Nachteil des 
Sohnes ist kein fairer Zug

Ändert ein geschiedener Vater seine steuerlichen Verhältnisse mit sei-

ner neuen Ehefrau so, dass sich daraus ein (hier wesentlich) geringerer 

Unterhalt für seinen minderjährigen Sohn ergibt, so muss der junge 

Mann das nicht hinnehmen. 

Klagt er darauf, dass sein Vater und seine Stiefmutter das steuerliche 

Splitting (Wahl der Steuerklassen III/V) in Anspruch nehmen, so muss 

der Papa dem folgen – oder fiktiv seine Zahlungen an den Sohn so aus-

richten, als hätte er es getan. Dies allerdings unter Absatz auch des 

Nachteils, den sein neuer Ehepartner hinnehmen müsste. 

OLG Nürnberg, 10 UF 1182/14 vom 11.12.2014

Ungelernter Unterhaltsschuldner: Fiktives Arbeits-
einkommen von über 1.300 Euro zurechenbar

Schuldet ein Vater seinem minderjährigen Kind Unterhalt, kann ihm als 

ungelernte Arbeitskraft im Rahmen seiner gesteigerten Erwerbsoblie-

genheit ein fiktives monatliches Nettoeinkommen von über 1.300 Euro 

zuzurechnen sein, wenn er ein derartiges Einkommen im Rahmen einer 

früheren Beschäftigung erzielt hat. Das hat das OLG Hamm bestätigt.

Der 1985 geborene Antragsgegner ist der Vater der im April 2013 ge-

borenen Antragstellerin. Mit der 1985 geborenen Kindesmutter, die die 

Antragstellerin betreut, lebt er seit Juli 2015 nicht mehr in einem Haus-

halt zusammen. Der Antragsteller hat den Hauptschulabschluss erwor-

ben. Eine im gärtnerischen Bereich begonnene Berufsausbildung hat er 

abgebrochen, zeitweise bei unterschiedlichen Zeitarbeitsfirmen gear-

beitet und in einer Autowäsche für einige Monate monatlich über 1.300 

Euro netto verdient. Diese Arbeitsstelle verlor er – nach eigenen Anga-

ben schuldlos – im Herbst 2014 und ist seitdem arbeitslos. Mittlerweile 

bezieht er Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Die Antragstellerin 

begehrt Kindesunterhalt. Diesen hat ihr das Familiengericht für die Zeit 

ab September in Höhe von monatlich 236 Euro zugesprochen, berech-

net nach einem fiktiven Einkommen des Antragsgegners.

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluss des Famili-

engerichts hat das OLG zurückgewiesen. Zu Recht habe das Familien-

gericht dem Antragsgegner ein fiktives Einkommen angerechnet, das 

die Zahlung des begehrten Kindesunterhalts ohne Gefährdung seines 

notwendigen Selbstbehalts zulasse. Eltern seien gegenüber minderjäh-

rigen, unverheirateten Kindern verpflichtet, alle verfügbaren Mittel zu 

ihrem und der Kinder Unterhalt gleichmäßig zu verwenden (so genann-

te gesteigerte Unterhaltspflicht). Seine eigene Arbeitskraft habe der 

unterhaltspflichtige Elternteil einzusetzen. Unterlasse er dies, könnten 

auch fiktiv erzielbare Einkünfte berücksichtigt werden, wenn der unter-

haltspflichtige Elternteil eine reale Beschäftigungschance habe.

Dabei habe der Unterhaltspflichtige das Fehlen der Beschäftigungs-

chance darzulegen und zu beweisen. Für gesunde Arbeitnehmer im 

mittleren Erwerbsalter gelte insoweit selbst in Zeiten hoher Arbeits-

losigkeit regelmäßig kein Erfahrungssatz, nach dem sie auch als unge-

lernte Kräfte nicht in eine vollschichtige Tätigkeit zu vermitteln seien. 

Unter Einsatz aller zumutbaren und möglichen Mittel habe sich der 

Unterhaltspflichtige nachhaltig darum zu bemühen, eine angemesse-

ne Vollzeittätigkeit zu finden. Die bloße Meldung bei der Agentur für 

Arbeit genüge ebenso wenig, wie wenn sich der Unterhaltspflichtige 

lediglich auf die vom zuständigen Jobcenter unterbreiteten Stellenan-

gebote bewerbe.

Der Antragsgegner habe keine Erwerbsbemühungen entfaltet, so das 

OLG weiter. Dazu fehle jeglicher Vortrag. So könne nicht festgestellt 

werden, dass er das vom Familiengericht geschätzte monatliche Net-

toeinkommen von über 1.300 Euro nicht erzielen könne. Bei seiner 

Tätigkeit in einer Autowäsche habe er dieses Einkommen tatsächlich 

für einige Monate erhalten. Gründe dafür, dass der Antragsgegner bei 

ausreichenden Bemühungen ein solches Nettoeinkommen inklusive 

Überstundenvergütung nicht wieder erzielen könnte, habe er nicht be-

nannt. Zudem komme die Aufnahme einer Nebentätigkeit in Betracht, 

wenn der Antragsgegner den Kindesunterhalt nicht mit dem aus einer 

Haupterwerbstätigkeit erzielbaren Einkommen sicherstellen könne. 

Auch darauf habe bereits das Familiengericht zu Recht hingewiesen.

OLG Hamm, Beschluss vom 22.12.2015, 2 UF 213/15
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Ernsthafter Testierwille: Nicht bei Testament auf 
zusammengefaltetem Pergamentpapier

Ein ernsthafter Testierwillen kann nicht feststellbar sein, wenn das 

vermeintliche Testament nicht auf einer üblichen Schreibunterlage, 

sondern auf einem Stück Papier oder einem zusammengefalteten Per-

gamentpapier errichtet worden ist. Unter Hinweis auf diese Rechts-

lage hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm eine Entscheidung des 

Amtsgerichts (AG) Lübbecke bestätigt, das die Erteilung eines auf der 

Grundlage zweier vermeintlicher Testamente beantragten Erbscheins 

abgelehnt hatte.

Die im Juli 2013 mit 102 Jahren verstorbene, verwitwete Erblasserin 

war Eigentümerin eines Hausgrundstücks in Lübbecke. Sie hinterließ 

eine in Preußisch Oldendorf lebende Tochter, drei Enkel in Lübbecke 

und eine Enkelin in Münster. Die Enkelkinder stammten von dem 2009 

vorverstorbenen Sohn H. der Erblasserin ab. In der Annahme, gültige 

Testamente der Erblasserin in den Händen zu haben, aus denen sich 

eine Erbeinsetzung ihres Vaters H. ergebe, legten die Enkel im Ap-

ril 2014 zwei Schriftstücke aus dem Jahr 1986 vor. Bei einem dieser 

Schriftstücke handelte es sich um einen circa 8x10 Zentimeter großen, 

per Hand ausgeschnittenen Zettel mit der handschriftlichen Aufschrift: 

„Tesemt … Haus … Das für H.“. Unter dieser folgten die Angabe 1986 

und ein Schriftzug mit dem Nachnamen der Erblasserin. Beim zweiten 

Schriftstück, einem mehrfach gefalteten Stück Pergamentpapier, fin-

den sich die gleichen Worte in leicht abgewandelter Anordnung. Auf 

der Grundlage der vorstehenden Schriftstücke beantragten die Enkel 

einen die vier Enkelkinder als Miterben ausweisenden Erbschein. Sie 

meinen, die Schriftstücke seien Testamente der Erblasserin mit einer 

Erbeinsetzung zugunsten ihres vorverstorbenen Vaters, an dessen Stel-

le sie als Miterben zu gleichen Teilen getreten seien.

Der Erbscheinantrag ist erfolglos geblieben. Das AG Lübbecke habe, so 

das OLG Hamm, den Antrag zu Recht zurückgewiesen. Es könne bereits 

nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass es sich bei 

den beiden Schriftstücken um letztwillige Verfügungen der Erblasse-

rin handele. Die Errichtung eines Testaments setze einen ernstlichen 

Testierwillen des Erblassers voraus. Er müsse eine rechtsverbindliche 

Anordnung für seinen Todesfall treffen wollen. Bloße Entwürfe eines 

Testaments reichten nicht aus. Im vorliegenden Fall bestünden Zwei-

fel am ernstlichen Testierwillen der Erblasserin. Diese folgten schon 

aus dem Umstand, dass die vermeintlichen Testamente nicht auf ei-

ner üblichen Schreibunterlage, sondern auf einem ausgeschnittenen 

Stück Papier und einem gefalteten Bogen Pergamentpapier geschrie-

ben worden seien. Nach der äußeren und inhaltlichen Gestaltung sei 

ein Testament ebenfalls fraglich. Die Überschrift enthalte gravierende 

Schreibfehler, im Text fehle ein vollständiger Satz. Dabei sei die Erb-

lasserin der deutschen Sprache in Schrift und Grammatik hinreichend 

mächtig gewesen.

Gegen das Vorliegen von Testamenten spreche zudem der Umstand, 

dass beide Schriftstücke auf das Jahr 1986 datiert sein. Ein Grund für 

die Errichtung zweier nahezu inhaltlich identischer Testamente inner-

halb eines Jahres sei nicht ersichtlich. Das Vorliegen zweier inhaltlich 

ähnlicher Schriftstücke auf ungewöhnlichen Schreibunterlagen spre-

che vielmehr dafür, dass es sich lediglich um schriftlich dokumen-

tierte Vorüberlegungen oder Entwürfe handele. Schließlich seien die 

Schriftstücke mit diversen unwichtigen und wichtigen Unterlagen un-

geordnet in einer Schatulle aufgefunden worden. Auch dies lasse nicht 

notwendig auf einen ernsthaften Testierwillen beim Verfassen der 

Schriftstücke schließen. Die Erblasserin müsse die Schriftstücke nicht 

bewusst aufbewahrt, sondern könne diese lediglich vergessen haben. 

Der Umstand, dass die Erblasserin in der Folgezeit kein weiteres abwei-

chendes beziehungsweise klarstellendes Testament errichtet habe, sei 

ebenfalls nicht aussagekräftig. Hierzu hätte aus Sicht der Erblasserin 

nur dann Veranlassung bestanden, wenn es sich bei den beiden Schrift-

stücken bereits um Testamente gehandelt hätte. Gerade dies sei aber 

nicht sicher festzustellen.

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 27.11.2015, 10 W 153/15, 

rechtskräftig

Witwenrente entfällt auch bei Wiederheirat in  
Kalifornien

Mit einer erneuten Heirat fällt der Anspruch auf eine Witwenrente 

weg. Das gelte auch bei einer in den USA geschlossenen Hochzeit, be-

tont das Sozialgericht (SG) Berlin in einem noch nicht rechtskräftigen 

Urteil. Die Witwe müsse ihre erneute Heirat der Rentenversicherung 

anzeigen. Unterlasse sie dies, verletze sie damit ihre Mitwirkungspflich-

Ehe, Familie 
und Erben
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ten zumindest grob fahrlässig, was zu einer Rückerstattungspflicht in 

Bezug auf die zu Unrecht geleistete Rente führe.

Die inzwischen 84 Jahre alte Klägerin aus Berlin bezog nach dem Tod 

ihres Ehemannes ab 1993 von der beklagten Deutschen Rentenversi-

cherung Bund eine Witwenrente. Im entsprechenden Rentenbescheid 

hieß es unter anderem: „Die Rente fällt mit Ablauf des Monats der 

Wiederheirat weg. Daher besteht die gesetzliche Verpflichtung, uns 

eine Wiederheirat unverzüglich mitzuteilen.“ Im Dezember 1998 hei-

ratete sie in Santa Barbara/Kalifornien noch einmal. Diese Eheschlie-

ßung teilte die Klägerin der Beklagten nicht mit. Im Dezember 2012 

erlangte die Beklagte durch Anzeige Kenntnis von dieser Hochzeit. 

Nach weiteren Ermittlungen stoppte sie zunächst die laufende Ren-

tenzahlung. Sodann hob sie die Witwenrente auch für die Vergangen-

heit auf. Insgesamt forderte die Beklagte für den Zeitraum Januar 1999 

bis September 2013 die Erstattung von 148.692,71 Euro zu Unrecht 

gezahlter Witwenrente.

Mit ihrer im Dezember 2014 erhobenen Klage bestritt die inzwischen 

wieder geschiedene Klägerin, ihre Mitteilungspflichten grob fahrlässig 

verletzt zu haben. Ihr sei Vertrauensschutz zu gewähren. Denn sie habe 

keinen Anlass gehabt, die Beklagte von der Hochzeit zu unterrichten. 

Sie sei damals davon ausgegangen, dass die Ehe schon nach kaliforni-

schem Recht unwirksam sei, weil statt zwei Zeugen nur einer bei der 

Eheschließung dabei gewesen gewesen sei.

Das SG Berlin folgte der Ansicht der Beklagten. Anspruch auf Witwen-

rente bestehe nach den deutschen Regelungen nur bis zu einer Wie-

derheirat. Für eine Unwirksamkeit der Eheschließung in Santa Barbara 

gebe es keine Anhaltspunkte. Es liege eine standesamtliche Heiratsur-

kunde vor. Nach dem kalifornischen Familiengesetz reiche für die Gül-

tigkeit der Ehe außerdem die Anwesenheit nur eines Trauzeugen aus. 

Der Klägerin habe ihre Pflicht zur Mitteilung der Hochzeit aufgrund 

des Rentenbescheides auch bekannt sein müssen. Die diesbezüglichen 

Hinweise entsprächen gerade nicht der sprichwörtlichen Bleiwüste, 

sondern seien in einfacher Sprache verfasst, nicht versteckt und hinrei-

chend klar gegliedert gewesen. Die sich daraus ergebende Mitteilungs-

pflicht habe sie zumindest grob fahrlässig verletzt.

Soweit die Klägerin vortrage, von der Unwirksamkeit der Ehe ausge-

gangen zu sein, hätte sie sich – zumal als juristischer Laie – nicht auf 

ihre eigene rechtliche Wertung verlassen dürfen. Wenn sie im Übrigen 

den Eindruck zu erwecken suche, sie sei eine eher unbedarfte Haus-

frau gewesen, mache sie sich kleiner als sie tatsächlich sei. Immerhin 

sei sie im Alter von weit mehr als 60 Jahren in die USA gezogen – ein 

Schritt, der auf Mut und Selbstvertrauen hinweise. Außerdem habe sie 

in der mündlichen Verhandlung sehr gepflegt, rüstig und geistig rege 

gewirkt. Schließlich liege auch kein atypischer Fall vor, der die rückwir-

kende Aufhebung der Rentenbewilligung möglicherweise ausschließen 

könnte. Die Klägerin gerate durch die Rückforderung der Rente nicht 

in besondere Bedrängnis, vielmehr verfüge sie über ein Sparvermögen 

von rund 90.000 Euro und eine Eigentumswohnung.

Sozialgericht Berlin, Urteil vom 11.12.2015, S 105 R 6718/14, nicht 

rechtskräftig

Risikolebensversicherung: Ist der Versicherte  
gestorben, braucht sein Arzt nicht zu plaudern

Hat ein Lebensversicherungsunternehmen starke Bedenken, ob ein an 

Krebs gestorbener Versicherter im Antrag auf eine Risikolebensversi-

cherung (hier über 75.000 €) korrekte Angaben zu Vorerkrankungen 

und ärztlichen Behandlungen gemacht hat, kann sie dies aber nur 

unter Einschaltung des Hausarztes des Verstorbenen nachweisen, so 

ist sie auf den guten Willen des Doktors angewiesen. Der darf sich 

nämlich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, was auch dem 

„mutmaßlichen Willen“ des Verstorbenen entsprechen dürfte, so das 

Oberlandesgericht Karlsruhe: Von einer mutmaßlichen Entbindung 

von der Schweigepflicht könne nicht ausgegangen werden, nachdem 

eine solche möglicherweise „gerade zur Leistungsfreiheit der Versiche-

rung gegenüber den Angehörigen des Verstorbenen führen“ könne. 

OLG Karlsruhe, 12 W 37/14


